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-, 
Schlacht- \.-

und Nutztiervermarktung

LIEFERSCHEINT - RI}.{D -
L Betriebsidentifikation und Angaben zu den Tieren:

Name

Straße

PLZOrt

Betriebskennummer des Betriebes nach ViehVerkehrsVO:

Futterm ittel hersteller:

Telefon

Fax

Anzahl der zu schlachtenden Tiere:

Kennzeichnung der Tiere:

_ Kühe _ Bullen _ Rinder

t1. Standarderklärung derVerordnungSS1t2}O4: QS: ! i" ! nein Bio: n i" n
Kontroll-Nr.

Der Lebensmittelunternehmer, der für den Herkunftsbetrieb der oben genannten Tiere verantwortlich ist, erklärt
folgendes:
1. Über den Tiergesundheitsstatus des Herkunftsbetriebes, den Gesundheitsstatus der Tiere und zu Produktionsdaten, die

das Auftreten einer Krankheit anzeigen könnten, liegen keine relevanten lnformationen vor. Dem Herkunftsbetrieb sind
keine relevanten lnformationen über frühere Schlachttier- und Fleischuntersuchungen bekannt.

2. Es liegen keine Anzeichen für das Auftreten von Krankheiten vor, die die Sicherheit des Fleisches beeinträchtigen könnten.
3. lm Zeitraum von 7 Tagen vor Verbringen der Tiere zur Schlachtung bestanden

I t<eine Wartezeiten für verabreichte Tierarzneimittel

Es wurden keine sonstigen Behandlungen durchgeführt, ausgenommen (2.8. Repellentien).

4. Es liegen keine Ergebnisse von Probeanalysen vor, die für den Schutz der öffentlichen Gesundheit von Bedeutung sind, aus-
genommen (insbesondere Salmonel lenstatus).

5. Name und Anschrift des privaten, normalenrueise hinzugezogenen Tieraztes:

Name

netn

Anschrift

Tel. Fax

lll. Die abzugebenden Rinder sind nach meinem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Übergabe nicht in einem
fortgeschrittenen Stadium (d.h. letztes Drittel) der Trächtigkeit.

Od, Datum Unterschrift des Empfängers Unterschrift des Lebensmittelunternehmers
*) Anmerkung des Bundesmarktverbandes für Vieh und Fleisch: Lediglich Schwerne haltende Betriebe, die bestimmte Maßnahmen zur Trichinenvorbeugung (u.a.

Schädlingsbekämpfung, Futtermitteleinsatz/-Lagerung) durchführen und die eine amtliche Bestätigung hierüber haben, können das Kreuz bei "Ja" setzen.
Rechtsgrundlage hierfür ist die Durchführungsordnung (EU) 2O15/1375 der KOM vom 10.08.2015. Alle übrigen Betriebe müssen "Nein" ankreuzen.


